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II,- 281 Z der Beilagen zu den :~knographischen Protokollen dei Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 
An t rag 

P ;;.. 19TI -10- 0 5 raS .• ____________ _ 

der Abgeordneten Dr. Fiseher, Dr. Koren, Peter 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Rechnungshofgesetz 1948 

geändert ."lird 

Der Verfassungsausschuß des Nationalrates hat vor kurzem 

einstimmig eine B-VG-Novelle beschlossen, durch die 

die Prilfungskompetenz des Rechnungshofes bei un:ternehmunge-n·· 

an denen der Bund f Länder oder Gemeinden beteiligt sind, . 

einhei tlich gestaltet t·lird. ~ Diese J\.nderunqen von Bestimmungen 

des 5. Hau::>tstückes des B-~lG· maQ~e.n . natürlich auch eine 

Anpassung des Rechnungshofgesetzes aus 1948 noblendig. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den 

Antrag 

Der Nationalrat ,",olle beschließen: 

Bundesgesetz vom 0 •••••••••• , mit dem das Rech
nungshofgesetz 1948 geändert vlird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Rechnungshofgesetz 1948, BGE1.Nr.144, in der 
Fassung der Kundmachung des }1undeskanzleramtes,BGBl.Nr.299/ 

1958 und des Bundesgesetzes, :B~Bl.Nr .179/1959 ,-lird vliefolgt 

geändert: 

1. Der § 12 Abs.1 hat zu. lauten! 
"(1) ~emRechnungshof ~bliegt die Überprlifung der Geba

rung sonstiger Unternehmungen, an denen der Bund allein oder 
gemeinsam mit anderen der Zustänc1igkeit des Rechnungshofes 
unterliegenden Rechtsträgern mit wenigstens 50 v.H. des 
Stamm- Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die der I 
Bund allein oder mi t anderen solche:n Rechtsträgern betreibt i 
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Einer solchen finanziellen Beteiligung ist die Beherrschung 

von Unternehmungen durch andere fj.nanzielle oder sonstige 

t.'lirtschaftliche oder organisat.or ische Haßnahmengleichzuhal ten. 

Die Zuständigkeit des Rechnungshofes erstreckt sich 

auch auf Untei'nehmungen jeder v,eiteren Stufe, bei. denen 

die Voraussetzun~en gemäß diesem Absatz vorlieuen. Die ~~be~n~u';ft'n~ - _ 0 - v - .:;:'-- *_.t, ''''0 

hat sich auf die \'lirtscha:ftlichl'~ei t und Zweckmäßigkeit der Gebartl.ng 

im ga.nzen oder einzelner '.l'eilgelJtete dieser Unternehmungen sm.de 

f .... I~' 1 ~" 'I • '" 1 ' - . ~ au. a.le ün 1a.L"tung o.e1" Oef:i'~e lC!1C.en 'Jc:::-scr.trll. ten zu erstrecken." 
2. Der § 12 Aha.3 hat zu lauten: 
t:(3) Der Recp..nungshof j.st zu.m Z .. ·t8cke 

bei den im Abs.1 genan.."YltE:n Unte:Cilch . .:.llungen in sämtliche Rech .. "1ungs"';' 
bücher und -belege sowie sonstige Behelfe (vie GeschäftsstUcke, 

Verträge, Korrespondenzen) einschJ.ießlich jener des 
laufenden Geschä:ftsjahres Einsicht zu nehmen und alle :i.hm 

erforderlich erscheinenden Auskünfte zu verlangen." 
3. Im § 12 erhalten dte Absätze 5 und 6 die Absatz

bezeichnung 4 und 5~ 

4. Der § ·15 Abs.1 hat zu lauten: 
"(1) TIer Rechnungshof hat die in den selbständigen 

\'lirkungsbereich der Länder fallende Gebarung, ferner d.ie . . 
Gebarung von Stiftungen, Fonds und Anstalten, die von Orga-

nen eines Landes oder von Personen (Personengemeinschaften) 
verwal.tet "rerden 5 die hie zu von Organen des Landes bestellt 

sind, zu überprüfen. Ihm obliegt ferner die Über~'rUfung d.er 
Gebarung von UnternehmtL'I1gen, an denen das La.nd allein oder 

eemeinsammit anderen der Zuständigkeit des Rechnungshofes 

unterliegenden Rechtsträgern mit mindestens 50 v.H.des 

stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die das 

Land allein oder gemeinsam mit anderen ~olchen Rechtsträgern 
betreibt. Hinsichtlich des Begriffes einer finanziellen Betei
lic;ung gilt § 12 Abs.1 sinngemäß. Die ZUßtändigkeit des Rech ... 
nungnhofes erstreckt sich auch auf Unterncrunungen jeder ,.,e1-

teren Stufe, bei denen die Voraussetzungen gemäß diesem Ab

satz vorliegen. Die Überprüfung hat sich ru:f die ziffernmäßige 

,. 
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Richtigkeit der Gebarung, auf ihre Übereinstimmung mit den 

bestehenden Vorschriften, ferner auf ihre Sparsamkeit, \'Tir"t

schaftlichkei t und Z\'leck:mäßigkei t zu erstrecken; sie umfaßt' je

doch nicht die für die Gebarung maßgebenden Beschlüsse der ver-

fassungsmäßig zustä..'Y}digen Vertretungskörper • 11 ." 

5. Die Abs~3 und 11 des § 15 ",erden aufgehoben. Die Abs,.? 

bis 8 erhalten die Absatzbezeic~~ungen 3 bis 7; der Abs.10 die 

Absatzbezefchnung 8. 
6. Der § 15 Abs.9 hat zu lauten: 
11 (9) Der Reclmungshof hat das Ergebnis seiner nach Abs.1 

und 3 vorgenommenen Überprüfung auch der Bundesregierung zur 

Kenxltnis zu bringen." 
7. Der Abs.1 des § 18 erhält folgende Fassung: 

11 (1) Der Reclmungshof überprüft die G-ebarung der Gemein

den mit mindestens 20 000 Eim·/ohneI'n" ferner die Gcbarungvon 

Stiftungen, Fonds und Anstalten, die von Organen einer Gemein-

de oder von Personen (Personengerneinschaften) vervlal tet 

werden, die hiezu von Organen der Gemeinde bestellt sind. 

Ihm obliegt ferner die Überprüfung der Gebarung von Unter

nehmungen, an denen eine Gemeinde mit mindestens"20 000 Ein-
, , 

"lOhnern allein oder gemeinsam ml"tianderen der Zuständigkeit 

des Reclmungshofes unterliegenden Rechtsträg~rn mit mindestens 

50 v.H. des Stamm-, Grund-oder Eigenkapitals beteiligt ist, oder 

die die Gerne inde mi t ander~n solchen Rech-listrägern betreibt. Hin-

;' 'sichtl"~ ch des Begriffes der finanziellen Beteiligung gilt § 1.2 

" " 

I 
t 

, . 
Abs.1 Hinngemäß. Die Zuständigkeit des Rechnv_ngshofes erstreckt .. 

sich auch,a.uf Unternehmungen jeder \'leiteren Stufe, bei denen die " 

Voraussetzungen gemäß diesem Absritz vorliegen. Die ÜberprÜfung 

hat sich auf die ziffernmäßige Richtigkeit der Gebarung, auf' ' 

ihre Übereinstimmung mit den bestehenden Yorschriften,ferner auf· 

ihre Sparsamkeit, \>.Tirts chaftli'chkei t und Z\..,eckmäßigkei t zu er-

strecken ~ 11 .' 
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8. Die Abs·.3 und 8 des § ·18 werden aufgehoben. Die Abs.4 

bis 7 erhalten clie 1~ bsatzbe zeichnungen 3 bis 6, der Abs. 9 die 
Abs2.tzbezeicr .. l1ung 7. 

9. Im § 18 hat der letzte Satz des Abs.6 zu lauten: 

"Die Best~imrnul1gen des § 15 Abs.7 sind sinngemäß anzuwenden. l' 
10.Der § 19 Abs.2 hat zu lauten: 

11 (2) Hiebei sind die Bestimmungen des § 18 Abs.1 bis 3 und 6· 

sO'r·lie 7 sinngemäß anzuHenden." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit ........... in Kraft. 
(2) Hit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die 

Bundesregierung betraut. 

.. 

In formeller Hinsicht \·Tird beantragt-~ den Antrag unter Ver

Zicht auf die erste Lesung dem Verfassun0.'saussehuß zuzm'Teisen. 

J , 
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